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Präsidentin Anneliese Kitzmüller: Zu Wort ist dazu niemand mehr gemeldet. Ich 

schließe die Debatte. 

Wünscht die Frau Berichterstatterin ein Schlusswort? – Das ist nicht der Fall. 

Somit gelangen wir zur Abstimmung über den Gesetzentwurf in 541 der Beilagen. 

Hiezu liegt ein Verlangen auf getrennte Abstimmung der Abgeordneten Mag. Dr. Hammer-

schmid vor. 

Ich werde daher zunächst über die vom erwähnten Verlangen auf getrennte Abstim-

mung betroffenen Teile und schließlich über den restlichen, noch nicht abgestimmten 

Teil des Gesetzentwurfes abstimmen lassen. 

Wir gelangen zur getrennten Abstimmung über Art. 1, Art. 2 Z 1 und 2 sowie Art. 2 Z 3 

§ 82j samt Überschrift in der Fassung des Ausschussberichtes. 

Ich ersuche jene Mitglieder des Hohen Hauses, die diesen Teilen des Gesetzentwurfes 

ihre Zustimmung geben, um ein diesbezügliches Zeichen. – Das ist die Mehrheit, ange-

nommen. 

Schließlich komme ich zur Abstimmung über die restlichen, noch nicht abgestimmten 

Teile des Gesetzentwurfes samt Titel und Eingang in der Fassung des Ausschussbe-

richtes. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die hiefür ihre Zustimmung erteilen, um ein bejahen-

des Zeichen. – Das ist einstimmig, angenommen. 

Wir kommen sogleich zur dritten Lesung. 

Ich bitte jene Damen und Herren, die auch in dritter Lesung ihre Zustimmung geben, 

um ein entsprechendes Zeichen. – Das ist die Mehrheit. Somit ist der Entwurf auch in 

dritter Lesung angenommen. 

 


